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Beilage zu Nr . 3V3 der Karlsruher Zeitung .
Freitag , 23 Dezember 1887 .

Versammlung zur Besprechung über die Atters -«ud Invalidenversicherung der Arbeiter .
i .Bei der am 19. Dezember im großen Saale der „Bier Jahres¬zeiten " in Karlsruhe abgehaltenen Besprechung über die Grund -zügr der Alters - und Invalidenversicherung der Arbeiter warenseitens des Ministeriums des Innern Vertreter der Kreis -ausschüsse , der der Städtcordmmg unterstehenden Städte ,der Handelskammern , der Gauverbände der Äewerbc -vereine , der Centralstelle und des Centralausschusses desLandwirthschaftlichen Vereins und des ständigenAusschusses der Landes - Gewcrbehalie eingeladcnworden .

Von Seiten der Großh . Regierung sind StaatsministcrOr . Turban , Ministerialdirektor Gcheimerath A . Eisenlohr , dieGeh . Referendäre G . v- Stoeffer und Fr . Wielarcht , die Mini -sterialräthe Schenkel und Senbrrt , dir Landrskommissärc Frech ,Hebting , Engelhorn und namens der staatlichen Wasser - undStraßcnbauverwaliung Rcgiernngsrath Oe . Kfgff anwesend .Staatsminister ve . Turban eröffnet die Versammlung miteiner Begrüßung der Anwesenden . Er führt aus , wie es für dieGroßh . Regierung von hohem Wcrthe sei , über die vom Reichein Aussicht genommene bedeutungsvolle Maßnahme , sich über diein dieser Hinsicht bei den berufenen Vertretern der Interessenten¬kreise bestehenden Anschauungen zu verlässigen , und bemerkt imWeiteren , daß es sich selbstverständlich hierbei nur um Darlegungund Austausch der Ansichten z nicht um Mehrheitsabstimmuugenüber bestimmte Fragen handeln könne.Hierauf wird sofort in die Einzelberathung der den Eingc -ladenen mitgetheilten „Grundzüge zur Alters - und Invaliden¬versicherung der Arbeiter "
cingetreten .Ministerialrath Or . Schenkel erstattet den einleitenden Vor¬trag , in welchem er die wesentlichsten Punkte hervorhebt , aufwelche sich die Besprechung zu erstrecken habe . Als erster Ge¬genstand der Berathung wird die Frage nach Art und Um¬fang der zu treffenden Fürsorge bezeichnet und zunächst die Be¬rathung auf die Frage erstreckt , welcher Kreis von Per¬sonen in die Alters - und Jnvalidenversorgung als versiche¬rungspflichtig , eventuell versicherungsberechtigt einzubezirhen sei.Hierzu ergreift zunächst

Geistlicher Rath und Dekan Lender das Wort : DevKrciSder gegen Alter und Invalidität zu versichernden Personen seiin einer Hinsicht enger , als in den Gnmdzügen vorgesehen sei,zu beschränken . Ein großer Theil der als Gesellen , Lehrlingeund Dienstboten beschäftigten Personen sei nur vorübergehendunselbständig beschäftigt und daher auch nur vorübergehend ver¬sicherungsbedürftig . Mit ihrer späteren Selbständigkeit erlöschedie Bcrstcherungspflicht und die früher bezahlten Beiträge seienfür sie verloren . Diese Personen seien von der Bersicherungs -vflicht zu befreien , anderseits sei aber auch eine Erweiterung ge¬boten hinsichtlich der in der Land - und Forstwirthschaft vorüber¬gehend unselbständig beschäftigten Personen , welche daruntereigenen Grundbesitz haben und diesen bebauen . Diese würdenvielfach die geforderten ZOO Arbeitstage (als unselbständige Ar¬beiter ) im Jahr nicht erreichen , und es würde daher auch ihnenauS der Versicherung der beabsichtigte Vortheil nickt erwachsen .Hier könnte durch die Ausdehnung der Versicherungspflicht auchaus die selbständigen Unternehmer in der Land - und Forstwirth¬schaft zweckmäßige Abhilfe getroffen werden .Bürgermeister Bräunig bemängelt speziell die Einbeziehungder Handlungsgehilfen und -Lehrlinge und der Gehilfen undLehrlinge in Apotheken . Diese würden voraussichtlich später fastalle selbständig und alsdann von der Versicherung ausgeschlossen ,hätten daher von ihren Beiträgen keinen Vortheil . Würden sicaber auch nicht selbständig , so würden sie später aus dem GrundauS der Versicherung ausscheiden , weil sie im Bezüge von mehrals 2000 M . Gehalt vorrückten
Oberbürgermeister Wilckens hebt hervor , daß das z . Zt . denStände « vorliegende Gesetz über die Kranken - und Unfallver¬sicherung die Versicherungspflicht auch auf land - und forstwirth -schaftliche Unternehmer ausdehne , weil dieselben znm größ¬ten Theil einen Theil des Jahres hindurch unselbständig arbeitenund nach ihrer sozialen LteUuug vielfach den land - und sorst -wirthschaftlichcn Arbeiter « gleich stehen. Er schließt sich denAusführungen Lenders an , daß die Versicherungspflicht auch aufdiese selbständigen Unternehmer auszudehnen sei.Landtagsabgeordneter Gesell begrüßt die Vorlage . Er hältnach den in Pforzheim mit der freiwilligen Fürsorge gemachtenErfahrungen den Zwang auf dem Gebiet der Alters - und Jnva¬lidenversorgung für unentbehrlich , da sich gezeigt habe , daß dieArbeiter selbst reich fundirte » Alters - rc. Verkorgnngskassen nichtfreiwillig beitreten . Die im Jahre 1874 in Pforzheim gegrün¬dete Alters - und Jnvalidenversorgungskasse besitze ein Vermögenvon 155,000 M . ; die Beiträge würden zu von den Arbeit¬gebern und von den Arbeitern bezahlt . Trotzdem trete eineAbnahme in der Zabl der Versicherten ein und hätten neuerdingsdie Zugänge weiterer Mitglieder ganz aufgehört .Zu Ziff . 1 der Grundzüge habe er das Bedenken , daß Bc -triebsbcamte , deren Gehalt 2000 M . übersteige , aus der Ver¬sicherung ausscheiden , die gezahlten Beiträge daher verlierenwürden . Es sollte diesen Betriebsbeamten sreigestellt sein , inder Versicherung zu verbleiben , oder ihnen eine Abfindung ge¬währt werden .

Bürgermeister Sch netz ler kann der Vorlage keine große Sym¬pathie entgcgenbringen . Er bezweifelt ihre Durchführbarkeit ; manhätte warten sollen , bis die übrigen sozialpolitischen Gesetze sichnagelebt haben , dann hätte man eine sicherere Grundlage gehabt ,um darauf weiter zu bauen . Die Vorlage entspreche weit weniger ,als dies bei der Kranken - und Unfallversicherung der Fall gewesenlei, einem allgemein gefühlten Bedürfnisse ; das , was der Arbeiterdurch dir Jnvalidenfürsorgc erhalte , habe er bisher von derArmenfürsorge erhalten , und dicfe könne bei dem angenommenenMindestbctrag der Rente doch nicht entbehrt werden . Auch seidie Rente ihrer Natur nach nichts anderes als eine Armennnter -stützung, da wenigstens ein Theil der Mittel von der Gefammt -heit der Steuerzahler aufzubringen sei. Zweifellos müsse mantlch später entschließen , die Renten zu erhöhen ; eine Erhöhungder Beiträge könne man alsdann aber weder dem Arbeiter , nochdem Arbeitgeber zumuthen ; dieselbe werde vielmehr dem Reich-»fallen , was zu großen Bedenken Anlaß gebe. Große praktische

Schwierigkeiten werden »sich bei der Festsetzung der Jnvalisität !ergeben ; es sei dies eine Sache des reinen Ermessens , nach denZufällen des Eiuzelfalls und der vorhandenen Arbeitsgelegenheitwerde dieselbe verschieden beantwortet werden ; die Verhältnisseseien auch bei der gleichen Person sehr wechselnde , was durchBeispiele aus dem Leben näher belegt wird . Auch sei die Auf¬sicht darüber , ob der für invalid Erklärte nicht doch noch dengesetzlichen Mindestbetrag verdiene , ungemein schwierig und imHinblick auf die dabei vorkommenden Denunziationen mißlich -Bezüglich des Kreises der vcrsicherungspflichtigen Personen schließeer sich Lender an . Es müsse für diejenigen unselbständigen Ar¬beiter , die später selbständig werden , Vorsorge getroffen werden -Maschinenfabrikant Mohr kann dir vom Vorredner gegen dieVorlage geltend gemachten Bedenken nicht theilen ; in Mannheimstehen die betheiligtcn Kreise dem Entwürfe durchaus sympathischgegenüber . Auch er glaube , wie die meisten der Vorredner , daßdie durch die Versicherung in unselbständiger Stellung erworbenenAnsprüche de» später in selbständige Thätigkcit oder in Bezugvon mehr als 2000 M . tretende » Personen gewahrt , bezw . den¬selben die Möglichkeit gegeben werde« müßte , unter Fortzahlungentsprechender Beiträge auch weiter der Einrichtung anzugehörcn .Für Betriebsbeamte und die denselben gleichgestellten Kategoriensollte die Gehaltsgrenze nicht in so schroffer Weise bei 2000 M .festgesetzt werden : in späteren Lebensjahren erhielten auch höherGelohnte vielfach wieder Gehalte von 2000 M - oder weniger ,und dann seien die früher von ihnen gezahlten Beiträge verloren .Fabrikant Schaaf ist der Ansicht , daß die Bersicherungspflichtgegen Alter und Invalidität bloß auf diejenige « Personen erstrecktwerden solle , die zur Zeit schon gesetzlich gegen Unfälle ver¬sichert sind.
Landtagsabgeordneter K l e i n - Werthcim befürwortet vorsich¬tiges Vorgehen wegen der großen Tragweite des Gesetzentwurfs ,zumal man bisher auf dem Gebiete der Kranken - und Unfallver¬sicherung nur schrittweise vorgegangen sei. Dabei seien aber auchdie kleinen Unternehmer berücksichtigt worden , bei welchen dasBedürfniß sozialpolitischer Fürsorge mindestens eben so groß wirbei den Arbeitern sei. Wenn das in Vorbereitung befindlicheLandesgesetz die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die selb¬ständigen Unternehmer der Land - und Forstwirthschaft beabsichtige ,so solle ein Gleiches auch hinsichtlich der kleinen Gewerbetreiben¬den geschehen. Ebenso solle aber diesen beiden Kategorien auchdie Wohlthat des vorliegenden Entwurfs zu Gute kommen . Diessei der Kern unseres Volkes und diesen müsse man zu schützensuchen.

Sattlermeistcr Aulbach befürwortet die Ausdehnung derAlters - und Invalidenversicherung auf das Kleingewerbe . JederMeister sei in der Jugend Geselle und als solcher müsse er Ver¬sicherungsbeiträge leisten . Diese dürften ihm nicht verloren gehen ,wenn er selbständig wird . Freilich müsse der selbständige Ge¬werbetreibende zwei Drittel der Beiträge , das auf den Arbeit¬geber und das auf den Arbeiter entfallende Drittel , bezahlen .Stadtrath Hirschhorn ist der Ansicht , daß die Alters - undInvalidenversicherung nach der Art der jetzt schon bestehendenPrivaten Bersorgungsanstalten zu organisiren ist . Jeder , deretwas einzahle , solle nach Maßgabe des rinbezahlten BetragsAnspruch aus eine Rente oder ein Kapital erhalten , wenn erdas betreffende Lebensalter erreicht oder invalide wird . Der Be¬trag der Rente müsse sich nach versicherungstechnischen Grund¬sätzen leicht bestimmen lassen. Dann habe auch der Betriebsbe¬amte rc . , dessen Gehalt später einmal 2000 Mark übersteige , so¬wie der Handwerker , der später selbständig wird , ein Recht ausdie nach dem cingezahlten Betrage zu bemeffende Rente . — Auchdürfe diese Rente nicht als Armenuntcrstützung aufgefaßt wer¬den, wie dies von einzelnen der Vorredner geschehen sei . JederEinzelne habe infolge seiner Beitragsleistung zu der Versiche¬rungsanstalt ein wohlerworbenes Recht auf die Rente .Fabrikant Heubach hält ein weiteres Zuwarten für zweck¬mäßiger . Die anderen sozialpolitischen Gesetze müßten sich zu¬vor noch mehr eingelebt haben . Dementsprechend sei auch derKreis der versicherungspflichtigen Personen möglichst zu beschrän¬ken . Insbesondere müßten die Gehilfen und Lehrlinge in Hand¬lungen und Apotheken von der Bersicherungspflicht frei bleiben ,weil diese ja später doch selbständig würkcn und ihre Beiträgelediglich « lomiz porüin bezahlten .
Handelskammcrsekretär Hitler würde es lieber sehen , wennmit der Einführung derAlters - und Jnvalidenversorgung noch zuge -wartet würde . Jedenfalls müßten aber selbständig gewordeneMitglieder der Versicherungsanstalten gegen Zahlung von zweiDritteln der Beiträge in denselben verbleiben kämen .Bürgermeister Bär glaubt , daß , so lange die früheren Gesetzesich nicht vollständig eingelebt haben , von einem weiteren Schritteauf dem Gebiet der Zwangsversicherung Abstand zu nehmen sei.— Die neue Belastung der Arbeitgeber sei durchaus nichtzu unterschätzen , namentlich , bei der nothleideuden Lage derLandwirthschaft . Schließlich bestehe doch eine große Versuchungdazu , den Beitrag der Arbeitgeber auf den Arbeiter abzuwälzcn ,etwa durch entsprechende Lohnvcrkürzung , und ob die hierausresultirende Verminderung des Lohnes nicht größere Nachtheilezur Folge habe, sei fraglich .

Stadtrath und Rechtsanwalt Boeckh tritt Schnctzlers ableh¬nender Haltung gegen die Vorlage bei und empfiehlt zuzuwarten ,bis man sich auf Grund der jetzt geltenden sozialpolitischen Ge¬setze eine reichere Erfahrung habe sammeln können . Auch seizn erwägen , daß der Reichszuschuß eine erhebliche Belastung desReichsbudgets im Gefolge baden werde , der zudem für die ersteZeit stets wachsen werde . Ans der andern Seite glaube er aberauch nicht , daß der Armenaufwand sich vermindern werde , da dieRente ja doch zum Lebensunterhalt nicht genügend sei mid ge¬rade die Verabreichung solcher Reuten auch wieder eine Steige¬rung der von den Hilfsbedürftigen an die Arwcnfürsorge ge¬machten Ansprüche zur Folge haben werde . Jedenfalls sei aberdem vorliegenden Entwurf darin beizutreten , daß die Handlungs¬gehilfen u . s. w . versicherungspflichtig sein sollen , auch wenn siespäter selbständig werden , da sie dann doch während der Zeitihrer Unselbständigkeit gegen Invalidität (und besonders durchUnfälle außerhalb versicherungspflichtiger Betriebe ) versichert seien .Was die in Ziff . 1 !>. der Grundzügc gezogene Grenze bei2000 M . betreffe, so sei dieselbe bereits im Kranken - und Uu -sallversicherungsgesetz cingeführt , sie bereite auch praktisch kaumdie früher hervorgehobenen Schwierigkeiten , da ja nur der Durch -schnittsverdicnst , nicht eine ganz genaue Summe in Frage komme.

vr . Blum hat ebenfalls Bedenken gegen die Vorlage , anderen Durchführbarkeit er zweifelt . Insbesondere sei es zur Zeitschwer , ein endgiltiges Urtheil über die auf die Beiziehung derselbständigen Unternehmen bezügliche Frage abzugeben , che dasdieselbe behandelnde , zur Zeit der ständischen Berathung unter¬liegende Unfall - und Krankenversichernngsgcsetz beschlossen sei.Jedenfalls müsse man beachten , daß es sich bei der Einführungder Maßnahme um einen Versuch auf einem neuen und schwie¬rigen Gebiete handle , und daher den Kreis der darunter fallendenPersonen möglichst beschränken. Daher stimme er denjenigen derVorredner bei , welche sich für den Ausschluß der Handlungsge¬hilfen u . s. w ausgesprochen haben . Auch seien diejenigen Per¬sonen , die später selbständig würden , von der Bersicherungspflichtauszunehmrn .
Gewerbeschnlvorstand Mayer will keine Beschränkung desPersonenkreises , auf die das Gesetz Anwendung finden soll . ImGrgrnthril sollten auch die später selbständig gewordenen Mit¬glieder der Versicherungsanstalt und diejenigen , deren Gehalt2000 M . überschritten hat , versichert bleiben. Auf alle Fällemüßte diesen aber für die früher gezahlten Beiträge eine Abfin¬dung gewährt werden . Die Belastung der kleinen Unternehmermit einem Drittel der Beträge sei zu hoch. Wegen der zweifel¬los erwachsenden großen Berwaltungskostcn sei die Verbindungder Altersversicherung mit der Unfallversicherung anzustrcben .Gcrwcrbclehrer Nahm weist auf die erhebliche Belastung hin ,unter der das Kleingewerbe jetzt schon leide, und welche durchdie neue Vorlage eine erhebliche Vermehrung erfahren werde .Der Entwurf erzeuge in diesen Kreisen daher eine gewisse Be¬unruhigung . Er stellt zur Erwägung . ob nicht statt des demArbeitgeber zur Last fallenden Drittels der Beiträge das Reicheinen größeren Zuschuß leisten oder die Kommunalverbände inAnspruch genommen werden sollten .Landgerichtsrath F l e u ch a u s wünscht die Aufnahme einerBestimmung des Inhalts in das Gesetz , daß durch Landesgcsetzoder Statut der Versicherungszwang auch auf die selbständigenUnternehmer ausgedehnt werden könne, wie dies in den früherenGesetzen bezüglich einzelner Personenkiassen der Fall sei . — Fürdie Handlungsgehilfen rc. sei die Altersversicherung ebenfalls vonnicht zu unterschätzendem Werthe , da manche derselben ihr gan¬zes Leben lang nicht selbständige Unternehmer würden . Diejeni¬gen , denen es gelinge , selbständig zu werden/gingen zwar ihrerfrüher bezahlten Beiträge verlustig ; dies komme aber der Ver¬sicherungsanstalt und damit ihren weniger glücklichen Genossenzugute .

Landtagsabgeordneter Klein — Wertheim macht wiederholtdarauf aufmerksam , daß in dem Entwurf eine Bestimmungdarüber ermangele , in welcher Weise denjenigen Mitgliedern derVersicherungsanstalt die von ihnen früher bezahlten Beiträge zu «gute kommen sollten , welche später selbständig würden . Auchmüßten die kleinen selbständigen Gewerbetreibenden unbedingtunter den Versicherungszwang fallen .Nach einer kurzen Rekapitulation durch den Vorsitzenden ,Staatsminister Or . Turban , wird zu dem 2. Punkt , „Art derFürsorg e ", übergegangen , zu welchemMinisterialrath Schen¬kel hervorhebt , daß sich die Grundzüge zunächst auf Regelungder Altersversorgung (vom 70 . Altersjahr an ) und derInvalidenversicherung beschränkten , dagegen die Einführung vonWitwen - und W ai s c n v e rs o r g un g der spätern Zeit Vor¬behalten wollen . -
Bürgermeister Schnetzlcr wendet sich zunächst , was dieInvalidenversicherung betreffe , gegen den von den „Grundzügen "unternommenen Versuch , eine feste und allgemeine Begriffsbe¬stimmung hinsichtlich der Erwerbsunfähigkeit aufzustellen , inso¬fern diese Erwerbsunfähigkeit bald auf dieser bald auf jenerUrsache beruhend ihrer Natur nach wechselnd und unbeständigsei ; hieraus folge , wenn nur der wirklich Erwerbsunfähige djeRente erhalten solle, die Nothwendigkeit , den Ursachen der Un¬fähigkeit in jedem einzelnen Falle nachzugchen, dieselben womög¬lich zu beseitigen und so in Verbindung mit einer ständigen Ueber-wachung der Versicherten und des Wechsels in den Erwerbsge¬legenheiten einen vollständigen Arbeitsnachweis zu organisiren .Nehme man hiezu noch die Fälle , in welchen die Erwerbsun¬fähigkeit auf gewissen mehr oder minder regelmäßig wiedcrkehren -den Krankheiten , wie Epilepsie , Geisteskrankheit , beruhe, wo alsodieselbe bald cintrcte , bald wieder verschwinde , so gewinne manden Eindruck , daß die Regelung dieser Verhältnisse sich mehr zurarmenrechtlichen Behandlung nach Maßgabe der bestehenden Ge¬setzgebung , als zum Gegenstände einer allgemeinen Versicherungeigne . — Der Altersversorgung andererserls komme , wie sie inden Grundzügen geregelt sei , nur geringe Bedeutung zu , inso¬fern der Kreis derer , welche das vorgesehene Alter von 70 Jahrenerreichen , nur ein kleiner sein werde und diejenigen , welche aus¬nahmsweise dasselbe erreichten , ohne zugleich auch invalid ge¬worden zu sein , eine Altersversorgung in dem in Aussicht ge¬nommenen kleinen Betrag füglich entbehren könnten . — Eineungerechtfertigte Härte enthalte die Bestimmung in Ziff . 7 derGrundzüge , wonach Versicherten , welche sich die Arbeitsunfähig¬keit durch schuldhafte Betheiligung an Raufhändeln oder durchgeschlechtliche Ausschweifungen zugezogen baden , ein Anspruchans Invalidenrente nicht znstehen solle ; man solle doch einemVersicherten » der vielleicht schon viele Jahre Beiträge geleistet, *nicht wegen eines einzelnen derartigen Vorfalles . dessen Folgenja oft nicht ihm allein zur Last fielen , den Anspruch auf dieRente nehmen .

Domänenrath F 8 h lis ch hält bei der Altersversorgung dasvorgesehene Alter von 70 Jahren in gleicher Weise für die land -nnd forstwirthschaftlicken wie für die industriellen Arbeiter alszu hoch gegriffen und befürwortet dasselbe auf 65 Jahre herab -zusctzen.
Landtagsabgeordneter B u r g hat ebenfalls Bedenken bezüglicheiner allgemeinen Definition des Begriffes der Erwerbsunfähig¬keit; nur von Fall zu Fall werde sich unter Berücksichtigung derkonkreten Verhältnisse feststellen lassen , ob eine solche vorliegeoder nicht .

In der Normirung des Betrages der Altersrente liege eineUnbilligkeit gegen den treuen fleißigen Arbeiter , drr bis zum70 . Lebensjahre gearbeitet , ohne sich invalidisiren zu lassen, undzugleich ein bedenkliches Motiv dafür , sich frühzeitig für invalidauszugeben und die Anerkennung dieser Eigenschaft zu erschleichen;sie sollte auf 250 M . (statt 120) festgesetzt werden.Fabrikant Mohr macht den Vorredner . darank —



daß nach den Grundlagen jeder Versicherte mit Vollendung des

70. Lebensjahres die Altersrente erhalte , einerlei wie viel er in

diesem Zeitpunkt noch verdient, die Invalidenrente aber nur der,

welcher weder durch Arbeiten in seiner bisherigen Berufsthätig -

keit noch durch andere seinen Kräften u . s . w . entsprechende Ar¬

beiten auch nicht mehr den Mindcstbetrag der Invalidenrente ,

d . i . 120 M . »n verdienen vermag.
Schon bei dem gegenwärtigen Anlaß auch die Witwen - und

Waisenfürsorgc reichsgesetzlich zu regeln hält Redner nicht für

opportun ; an diese Aufgaben, deren glückliche Lösung allerdings

den wichtigsten Schritt auf dem Gebiete der Sozialpolitik dar¬

stellen werde , solle man erst auf Grund der Erfahrungen heran-

treten , welche man bei der Ausführung der Alters - und Inva¬

lidenversicherung machen werde .
Landtagsabgeordncter Gesell befürwortet im Aufträge der

Handelskammer Pforzheim , für die Altersversicherung die Alters¬

grenze auf 85 Jahre hcrabzusetzen , und theilt im Uebrigen die

geäußerten Bedenken bezüglich der praktischen Brauchbarkeit der

in Zisf. 5 vorgesehenen Definition der Erwerbsunfähigkeit .

vr . Blume gibt den Rednern , welche für eine Herabsetzung
der Altersgrenze eintreten, zu bedenken, daß es sich auf dem hier

betretenen Gebiete zunächst darum handle , Erfahrungen zu

sammeln ; daher sei eine gewisse Beschränkung auf das unter

allen Umständen Wünschenswecthe und Mögliche geboten ;

erlaubten es die noch zu machenden Erfahrungen, so sei ja eine

spätere Herabsetzung der Altersgrenze nicht ausgeschlossen . Ge¬

wichtiger scheine Redner das Bedenken , daß die Invalidenver¬
sicherung in einem grundsätzlichen Gegensatz zu der öffentlichen
Armenpflege stehen solle und dieser bei den Bestimmungen der

Grundzüge bei weitem nicht bestimmt genug hervortretc. Das

Armenrecht gebe dem Bedürftigen keinen Rechtsanspruch auf

Unterstützung» die Alters- und Invalidenversicherung wolle ihm

einen solchen gewähren ; die Grundzügc stellten aber den Rechts¬

anspruch wieder dadurch in Frage , daß sie einen unbestimmten
und stets wachsenden Begriff der Erwerbsunfähigkeit zu Grunde

legten und die Jnvaliditätserklärung, die Feststellung und Ent¬

ziehung der Rente in das Ermessen der Organe der Versiche¬

rungsanstalten stelle. Solle also die Jnvalidcnversorgung ihren

Zweck erreichen , so sei vor Allem darnach zu trachten , Laß den

Versicherten eine ganz andere Sicherheit in Bezug auf den Ren-

tcnanspruch gegeben werde .
Fabrikant Schaaf schließt sich dem Vorredner an und be¬

fürchtet ebenfalls , daß die Invalidenversicherung , so wie sie in

den Grundzügcn geregelt erscheine» lediglich der öffentlichen Armen¬

pflege einen Theil ihrer Aufgaben abnehmen werde , ohne diese

selbst entbehrlich zu machen .
Geistlicher Rath Dekan Lender hält es für gerechtfertigt und

geboten , im Hinblick auf die sich entgegenstellenden Schwierig¬

keiten, die einstweilen noch nicht zu überstehenden Konsequenzen

und die dadurch bedingte finanzielle Belastung einstweilen noch

von einer Witwen - und Waisenfürsorge abzusehen und darin

dem Beispiel des preusischcn Volkswirthschastsrathes zu folgen ;

aus den gleichen Gründen solle man auch z- Zt - von einer Herab¬

setzung der Altersgrenze Abstand nehmen . — Die in den Grund¬

zügen aufgestellte Begriffsbestimmung der Erwerbsunfähigkeit sei

wohl nicht so ungenügend, wie Bürgermeister Schnetzler sie dar¬

stelle : Abs . 3 Zisf. 5 bestimme ja ausdrücklich , daß nnr derjenige

die Rente erhalten solle , der dauernd , völlig erwerbsunfähig

ist ; damit seien aber Kautelen dafür geschaffen , daß kein Miß¬

brauch stattfindct und andererseits, daß da, wo hiernach Arbeits¬

unfähigkeit vorhanden ist , auch die Fürsorge eintritt .

Bürgermeister Schnetzler bemerkt dem Vorredner , daß die

Grundzüge das Wort „dauernd" sicherlich nicht gleich bedeutend

mit „auf Lebenszeit " gebrauchen ; wäre dies der Fall , so würde

die Begriffsbestimmung noch unbrauchbarer fein , da m diesem

Sinne nur in den seltensten Fällen von Jemanden gesagt werden

könne, er sei dauernd arbeitsunfähig ; daß die Vorlage den Ausdruck

dauernd nicht in seinem Sirne gebrauche , gehe schon daraus her¬

vor, daß sie ein Verfahren zur Entziehung der Rente bei Wieder¬

eintritt der Erwerbsfähigkeit vorsieht . — Durch die Invalidenrente

werde gleichsam eine Prämie auf die Faulheit gesetzt, insofern

gar manche im Genuß derselben Befindliche lieber nicht wieder

arbeitsfähig werden und den für die Arbeitsfähigkeit vorausge¬

setzten Mindestverdienst von 120 M . erwerben wollen würden,

um die Rente nicht zu verlieren.
Oberbürgermeister Wilckens : Mit Unrecht behaupte man , daß

nach den Grundzügen ein Rechtsanspruch auf die Invalidenrente

nicht bestehe ; in Wahrheit bestehe ein solcher in gleicher Weise wie

bei der Altersrente ; nur die Feststellung der Voraussetzungen der

ersteren gestalte sich schwieriger wie bei letzterer . — Unrichtig sei

auch die Schnetzler' sche Theorie der Faulheitsprämie , diese würde

nur zutrcffen, wenn der Versicherte von dem Betrage der Inva¬

lidenrente ausreichend leben könnte : da dies auch bei dem Höchst¬

betrage derselben nur in den seltensten Fällen möglich sein dürfte,
werde auch der Versicherte wieder arbeiten müssen . — Jm 'Uebrigen

bittet Redner die Durchführung der Alters - und Invalidenver¬

sicherung auch nicht als allzu schwierig sich darzuskellen ; wie s .

Zt . bei Einführung der Kranken- und Unfallversicherung werde

auch hier es sich zeigen , daß die Schwierigkeiten, welche ja zweifel¬

los beständen , keine unüberwindlichen seien .
Stadtrath Richter gibt namens und im Aufträge des Stadt¬

raths Pforzheim dem Wunsche Ausdruck , es möchte die Alters¬

grenze von 70 auf 64 Jahre herabgesetzt und die Frage der

Witwen- und Waisenfürsorge einstweilen noch vertagt werden .

Syndikus 0r . Landgraf schließt sich den Ausführungen des

Oberbürgermeisters Wilckens an und glaubt , daß die Feststellung
der Invalidenrente sich einfacher und weniger schwierig als die

Unfallrente gestalten werde ; die zu befürchtenden Simulationen

würden schon dadurch verhindert werden, daß man die berufsgc-

nofsenschaftlichen Organe mit der Beaufsichtigung der Renten¬

empfänger betraue.
Stadtrath Elsässer befürwortet namens des Stadtrathes

Bruchsal die Herabsetzung der Altersgrenze auf das vollendete

64. Lebensjahr.
Fabrikant Heubach tritt für das Festhalten an den Bestim¬

mungen der Grundzüge ei» , weil es geboten sei, vorerst auf das

Allernothwendigste sich zu beschränken . Zweck der „Grundzüge"

sei cs , die Armenlast von den bisherigen Trägern derselben auf

diejenigen abzuwälzen , welche durch die Verwendung zur Arbeit

und durch die Verrichtung der Arbeit das Jnvalidcwerden herbci -

führcn , also auf die Arbeitgeber und -nehmer ; da aber die

Einbuße an Arbeits - und Erwerbsfähigkeit nicht ausschließlich

durch fortgesetzte Arbeitsthätigkeit bedingt , sondern allgemein in

der menschlichen Natur begründet sei , so weise der Entwurf in

gerechter Weise einen Theil der Last dem Reiche zu, während den

Arbeitgebern und -nehmern von den Gesammtkosten nur der¬

jenige Betrag aufzubringen verbleibe , welcher dem Verhältnisse

entspreche . in welchem die in den Grundzügen bezeichnetcn Per¬

sonen infolge ihrer Thätigkeit früher invalide würden. Er theilt

die Ansicht , daß die Bestimmung der Ziff . 7 wegen des Wegfalls

des Rentenanspruchs in den dort bezeichneten Fällen des Ver¬

schuldens sehr hart sei.
Fabrikant Himmelhebcr bemerkt , daß die Handelskammer

und der Gewerbeverein dahier , sowie auch die südwestdeutsche

Holzberufsgenoffenschaft sich für die Nothwendigkeit der Alters¬

und Jnvalidcnversorgung ausgesprochen haben , wenn auch ge¬

wichtige Bedenken laut geworden seien wegen der damit verbun¬

denen weiteren Belastung der Industrie . welche namentlich für

die kleineren Industriellen und Gewerbetreibenden schwer in's Ge¬

wicht falle. Da die Grundzüge über den Kostenpunkt nur An¬

deutungen und schätzungsweise Berechnungen enthielten — über

die Tragung der jedenfalls sehr hohen Verwaltungskosten finde

sich keine Bestimmung — so sei in den genannten Korporationen
die allgemeine Ansicht dahin gegangen, daß mit größter Vorsicht

an das neue sozialpolitische Gesetzeswerk heranzutreten und jede

Erweiterung desselben über die in den Grundzügen gezogenen

Grenzen — Herabsetzung der Altersgrenze , Aufnahme der Wit¬

wen - und Waisenfürsorge — vorerst strengstens zu vermeiden .

Bürgermeister Schnetzler hält seine Bedenken gegen die In¬

validenversicherungund speciell die Festsetzung der Rente durch

die Ausführungen von Wilckens und Landgraf keineswegs für

widerlegt; es liege doch auf der Hand , daß bei der Unfallver¬

sicherung die Erwerbsunfähigkeit viel leichter festzustellen sei, als

hier, weil man es cbm bei jener regelmäßig mit äußeren Ver¬

letzungen zu thun habe und die Art derselben in den 'meisten

Fällen — so namentlich bei Verlust dieses oder jenes Gliedes

oder mehrerer Glieder — für die Bemessung des Maßes der Er «

werbsunfähigkeit bezw . der verbliebenenArbeitsfähigkeit genügen¬

de Anhaltspunkte gewähre.
Fabrikant Mohr hält , die Anschauungen von Wilckens und

Landgraf thcilend , die Feststellung der Invalidität für nicht

schwieriger als bei der Unfallversicherung.
Sattlcrmeister Aulbach schließt sich dem Vorredner an und

befürwortet im Uebrigen, die Altersgrenze , welche in der vorge¬

sehenen Höhe völlig unannehmbar sei , herabzusetzen .

Freiherr von Bodman hält die Altersgrenze von 70 Jahren

für gerechtfertigt; zu den hierfür schon mehrfach angeführten

Gründen könne er noch den weiteren hinzufügen, daß ja der

Altersversorgung die Invalidenversicherung zur Seite stehe, bei

welcher der Anspruch auf die Rente nicht von einem bestimmten

Lebensalter abhängig sei ; darum solle man sich an dem von den

Grundzügen Gebotenem» vorerst genügen lassen , herabsetzen

könne man später , wenn erforderlich, die Altersgrenze, nicht aber

erhöhen , wenn man sie jetzt zu nieder greife. — Die Frage der

Witwen - und Waisenversorgung betr. ist Redner überzeugt , daß

unsere socialpolitische Gesetzgebung nicht ruhen dürfe , bis dieses

größte und wichtigste Ziel derselben erreicht sei .

Fabrikant Schwindt gibt den Wunsch der kleinen Gewerbe¬

treibenden des von ihm vertretenen Gauverbandes auf Herab¬

setzung der Altersgrenze bekannt, während er sich persönlich mit

dem Vorschlag der „ Grundzüge " einverstanden erklärt. — Die

Feststellung der Invalidität werde großen Schwireigkeiten begeg¬

nen, insbesondere dürften Simulationsversuche noch weit häufiger

als bei der Unfallversicherung hervortreten. Die Bestimmung

! in Ziff . 7 hält Redner in Uebereinstimmung mit den Nu- süh-

, rungen Schnetzler's für zu hart und entbehrlich ,
i Rechtsanwalt und Stadtrath Boeckh ist gegen eine Herab¬

setzung der Altersgrenze. Dir Feststellung der Invalidität werde

ungleich schwerer sein als bei der Unfallversicherung, das liege
in der Natur der Sache , nicht in der von den Grundzügen aus¬

gestellten Definition der Erwerbsunfähigkeit ; eine bessere zu geben

sei unmöglich, auch das den Organen der Versicherungsanstalten
eingeräumte Ermessen nicht zu entbehren.

Stadtrath Hirschhorn berichtet über die Aufnahme , welche
die Grundzügc bei ihrer Bcrathung im Mannheimer Stadtrath
seitens eines der socialdemokratischen Partei ungehörigen Mit¬

gliedes desselben gefunden; eine Aufnahme, die mchr als abwei¬

send , fast verächtlich gewesen und im Wesentlichen damit begrün¬
det worden sei , daß zu den Leistungen der Arbeiter dir Gegen¬

leistungen der Versicherung in keinem Vcrhältniß stünden . Red¬

ner findet hierin insofern einen berechtigten Kern , als auch er

gewünscht hätte , daß dem Versicherten ähnlich wie bei der Lebens¬

versicherung ein auf seine Erben übergehenderAnspruch auf da¬

von ihm durch seine Jahresbeiträge versicherte Kapital gewährt
werde , was den doppelten Vortheil haben würde , eine besondere
Witwen- und Waisenversichernng entbehrlich zu machen und

den Antrieb zuni frühzeitigen Jnvalid -Erklären in Wegfall zu

bringen.
Bürgermeister LHoma : Der Stadtrath Freiburg sei an sich für

Herabsetzung der Altersgrenze auf etwa 65 Jahre gewesen , da auch

in anderen Gesetzen dieses Lebensalter maßgebend sei, z . B . für

die Befugniß zur Ablehnung einer Vormundschaft , zur Bermö -

gensübergabe « . s. w . ; Erwägungen finanzieller Natur aber ließen

den Vorschlag der Grundzüge angemessen erscheinen , insofern es

bedenklich erscheinen müsse, der Industrie , welche schon durch die

Kranken- und Unfallversicherung schwer genug belastet sei , noch

weitere Opfer zuzumuthen auf die Gefahr hin , dieselbe durch

diese Vermehrung der Produktionskosten konkurrenzunfähig zu
machen . Ließen es die s. Zt . zu machenden Erfahrungen zu , so

könne später eine Herabsetzung der Altersgrenze in Erwägung

gezogen werden .
Professor Gothein stellt fest , daß nach dem bisher Vernom¬

menen die Vertreter der Großindustrie die Durchführung der

Alters - und Invalidenversicherung nicht für so schwierig halten
als die Vertreter der Selbstverwaltungskörper ; vertrauen werde

man den Ausführungen beider in gleichem Maße , bauen aber

lieber auf den Grund der auf Erfahrungen beruhenden An¬

schauungen der ersteren . Bei der von den Herren v . Bodman

und Hirschhorn befürworteten Einrichtung würde etwas ganz
anderes geschaffen , als das Gesetz wolle , nämlich eine Art von

Sparkaffenzwang , während hier eine auf die Solidarität des

Arbeiterstandes gegründete sociale Einrichtung in Frage stehe ,
bei welcher natürlich nicht Jeder genau so viel erhalten könne ,
als seiner Einzahlung entspreche .

Fabrikant Mohr : Sofern der Vorschlag des Stadtraths

Hirschhorn bezwecke , den Versicherten einen Rechtsanspruch auf

die Rente zu gewähren, so sei zu bemerken , daß ja auch in den .

Grundzügen das gleiche Ziel verfolgt werde ; sofern derselbe aber

wcitergehcnde Vortheile gewähren wolle , müsse derselbe wenigstens

zur Zeit für inopportun erklärt werden , da , bis genaue Daten

über die Wirkung des jetzt beabsichtigten Gesetzes vorlicgen, der

Standpunkt der „Grundzüge " , nur das absolut Nothwendigc zu

gewähren, der allein berechtigte sei.
Auch Fabrikant Heubach warnt an der Hand von Zahlen¬

angaben über die durch die Kranken- und Unfallversicherung be¬

dingte Belastung der Industrie davor , derselben in ihrer Höhe

vorerst gar nicht übersehbare Opfer aufzuerlegrn , welche ins¬

besondere für erst im Anfang ihrer Entwickelung begriffene In¬

dustriebetriebe verhüngnißvoll werden könnten .
Geistlicher Rath Dekan Lender könnte den gegen Ziff . 7

der „Gvundzüge" gerichteten Vorwurf der Härte nur dann für

gerechifertigt halten, wenn die Versicherten allein Beiträge leiste¬

ten , während doch nach dem Entwurf auch die Arbeitgeber und

das Reich solche aufzubringen hätten ; wo Billigkeitsgründe in

solchen Fällen die Gewährung der Rente als angemessen er¬

scheinen ließen , könne eine solche nach Satz 2 der Ziff . 7 meinem

Theilbetrage ja bewilligt werden .
Endlich hebt Ministerialrath Dr . Schenkel hervor , daß bei

der Besprechung über Art und Umfang der Versicherung auch

noch die dritte Frage zu erörtern sein dürfte, ob und in wie

weit es zuzulassen wäre, daß die Fürsorge für Alter und Inva¬

lidität bei anderen Kasseneinrichtungen als bei den

auf Grund des Gesetzes zu begründenden allgemeinen Zwangs¬

organisationen bewirkt werde , wobei er darauf hinweist , daß die

Grundzüge in Ziff . 3 und 4 in beschränktem Umfange auch die

Versicherung bei andeui , als dazu befähigt erklärten Kaffenein-

richtungen (insbesondere der Staats - und der Kommunalver¬

bände für die in ihren Betrieben beschäftigten Personen ) gestat¬

ten wvllen .

Berantworckicher Redakteur : Wilhelm Harder in Karlsruhe.
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Handelsberichte »
Köln , 21 . Dez. Weizen , alter . >oco 18.— , hiesiger neuer

roo 17 .25, per März 17 .80. per Mai 18. 15 , Roggen hiesiger ,
euer, >oo» 13 .25 , per Marz 13.—. per Mai 13.55 . Rüböl ,
ffcktiv 26 .10 , per Mai 25.50. Hafer hiesiger ioso 11 .50.

Breme » , 21 . Dez. Petroleum-Markt . Schlußbericht. Stan -

art white i«oo 7 .25 . Fest . Amerik . Schweineschmalz, Wileox,
cht verzollt 38 .

Petroleum - Markt .
disvon . 17V- . per Januar 17 ., ,

Schlußbericht .
per

Fest -

KisrHedultioiiSverhäirnW: 1 Thlr S 7 Hulvcn sudv. .nd hogiino .

- - IS Rmk. r Gulden ö. W. - s 1 Franc - - so Pkg.

Antwerpen , 21 . Dez.
Raffin . , Type weiß , di - . . ,
Jan .-März 17» , , Per Septbr .-Dezbr . 1888 17 '/j .

Amerika» . Schweineschmalzdisponibel , 92 ' s, Frcs .
Paris , 21 . Dez . Rüdöl per Dezember »>7 .— , ver Jan . 57 .50,

per Jan .-April 58 . — , per März -Juni 58.25 . Matt . — Spi¬

ritus per Dezember. 45 .75, per Mai - August 48 .—. Fest . —

Zucker , weißer , disp . , Nr . 3 , per Dez. 46.50, ver März -Juni

47 .25 . Steigend . — Mehl , 12 Marken , per Dez. 52 . - , per

Januar 51 .25 , per Januar - April 51 .50, ver März -Juni 52 .—.

Fest . — Weizen per Dezember 22 .80 , ver Januar 22 .90 , per

Frankfurter Kurse vom 21 Dezemver l867 .

Jan .-April 23 .10 , per März -Juni 23 .60. Fest . — Roggen per

Dezbr. l4. 10 , ver Januar 11 .40 , per Jan .-Avril 14 .50 , pec

März -Juni 15. 10. Behauptet . — Talg 60 .— . Wetter : bedeckt .

New - Jork , 20 . Dez. (Schlußkurfe .) Petroleum in New-

Aork 7 ' 4, dto . in Philadelphia 7 '/« , Mehl 3.30, Rother Winter¬

weizen 0.90' / , Mais (New) 61»/« , Havanna -Zucker 5V„ Kaffee ,
Rio good fair 18 /« , Schmalz (Wilcox) 8 . 10 , Speck nom . »

Getrerdefracht nach Liverpool 3.
Baumwoll - Zufuhr 39,000 B „ Ausfuhr nach Großbritannien

12,000 B .> dto . nach dem Continent 14,000.
" i Lira ^ 80 Pfg ., 1 Pfd. ^ LO Siurk., 1

ru- el — 3 RmL. Ly Pfg », 1 Mark Banks — 1 Rmk . 50 P *o .

Dollars in G »ld 4 .18
20 Fr .-St . 16 .0»
Souvereians 30.28

30 Obligatio «-« ««d Industrie -
60 Aktie «

4Karlsruher Obl . v . 187S —
4Mannheimer Obl . —.—

30 4Frerburg „ 108 .70
50 4Konstanzer „ —.—

Ettlinger Spinnerei o. Zs . 136 .—
70 Karlsruh .Maschinenf. dto. 127 . —
.40 Bad . Zuckers . , ohne Zs . 8S 80
.20 37nDeutsch .Phön .20 -

.70 4 RH . Hypoth.-Bank 50" ,

.— bez. Thl . — .—

.70 5 WesteregelnAlkali 155 .40

.30 5 Hyp . Obl . d . Dortmund .
50 Union 100 .10

i 5 Hyp. Anl . d . Oest. Alpin
20 Montgs 85.—

20 ReichsdankDiScont 3"),
.50 Frankf .Bank .Discont 3"/»
.33i Tendenz : —.

102 .!
1044
106 .E
105 .l
106 . »

99 .l

LtaatSpapiere .
Baden 4 Obligat , fl .

. 4 . M .
» „ 4 Obl . v . 1886 M .
Bayern 4 Oblig . M .
Deutsch l . 4 Reichsanl . M .

Preußen 4 "/, Cvnsols M . 106
„ 3 '/, kons.St . -Anl .M .IM .

Wtbg . 4/ » Obl . v. 78/79M . 106 .
„ 4 Obl . v. 75,80 M . 104.

Oesterreich 4 Goldrente fl . 86 .
2 . 4 '/. Silberr . fl. M . 63

» 4V, Papierr . fl. 61 .
, SPapierr . v. 1881 71.

Ungar« 4 Goldrente fl. 76
Italien 5 Rente Fr . 94.
»"/, Rumänische Rente 91 .
Rumänien 6 Oblig . M . 103 .
Rußland 5 Obl . v . 1862 «c

. 5Obl . v.1877M .
„ bll . Orientanl . PR .
, 4 Tons . v. 1880 R .

Serbien 5 Goldrente
Schweden 4 in M .
Span . 4 Ausländ . Rente
Schw . 4"/<>Bern » . 1885 Kr.
Egypten 4 Unis. Obligat .

Bank-Aktien.
4 V- Deutsche R .-Bank M .
4 Badische Bank Thlr .
5 Basler Bankverein Fr .

76.- Mi ; .ll .,Em.,Linz-B .Slbr .fl . — SonthernPacific o
^

E . M . io «.

Darmstädter Bank
Disc .-Kommand. Thlr .
Franks . Bankver. Thlr .

est. Kreditanstalt

102 .50 4 Gotthardbahn Fr .
66 .405 Böhm . West-Bahn fl.

101.205 Gal . Karl -Ludw .-B . fl .
73.80 5 Oest.Franz -St . Bahn fl.

5 Oest.Süd -Lombard fl.
133 .80 5 Oest.Nordwest fl.

—.— 5 „ „ I -it .ö . fl.
152 .— 5 Rudolf fl.

118 .905 Gotthard IV Sec .
225 ' ,4 . ,

— 4 Schweiz. Central
— 5 Süd -Lomb . Prior , fl.

67 Vs 3 Süd -Lomb . Prior . Fr .

30 4Mem .Pr .Psdbr .Thlr .100 121.
— 3OldenburgerThlr . 40 —.
20 4Oesterr.v.1854fl . 250 109 .

!5 „ V.1860 „ 500 110

121"
129»
139 '.

134,80 Eisenbahn -Prioritäten .
187 .— 4 Elisabeth steuerfrei fl. 99 .40

- . - 5 Mähr . Grenz -Bahn fl . 65 -

5 Oest.Staatsb .-Prior . fl. 105 .
3dto . 1— villb ) . Fr . 79
3 8ivor . 1nt .O,v1u . I>2 Fr . 64
5 Tosca » . Central Fr . 104
5 Westsic .Eisb . 1880stfr .Kr. —.

106 .
102 .
103
IM .M -tRaab -Grazer Thlr . 100 97
57 .

" ' " " '

214 /r 5 Ocst.Nordwcf_ Gold -

Rhein . KreditbankThlr . 117 .80 Obl . M .
5 D . Effekt - u. Wechsel-Bk. 5 Ocst.Nordw . Int . L . fl.

40°/, einbezahlt Thlr . 117 .60 5 Oest.Nordw . I-it. v . fl.
Eisenbahn-Aktie«. >4 Vorarlberger

eidclberg -Sveier Thlr .
eff. Ludw .-Äasn Thlr .
'eckl . Frdr .-Franz M .
Pfalz . Max -Bahn fl.

Wz . Nordbahn fl.
Elisabeth Pr .-Akt . fl.

94 .70!
127 .20 -
131.10

!3 Raab -Oedenb.Ebens.Gold
steuerfrei M .

4 Rudolf (Salzkgut ) i .Gold

104 .80
82.50
82 .-20
71 .50

:euerfrei
102 .506 Buffalo N .-A . u

.— i Tons . Bonds
Phil .

4
5 Preuß ,

verl. ä 110 M .
4 dto. „ KIMM .
4V.Oest.B .-Trd .-AnstA
5 Rnff .Bod .-Cred .S .R .

64 90 4°/,Slld -Bod .-Tr .-Psdb . 101 .50
Verzinslich« Loose

98 - 3' /sCöln-Mind .Thlr . 100 129.
4 Bayrische „ 100 135

— ;4 Badische , 100 —.

60 Unverzinsliche Loose
10 ! Per Stück.
70 !Braunschw.Thlr .20-Loose 93 .
lOOest .fl. lOO-Loosev. 1864 265 .
—lOesterr.Kreditloosefl. 100
- ! von 1858 293 .

!Ungar.StaatZloosefl . 100 206
— !Ansbacherfl .7- Loose 31.

^Augsburger fl.7-Loose 27.
— !FreiburaerFr .15-Loose —.
—Mailänder Fr .lO-Loose 15 .
— Meininger fl .7-Loose 24.

Schweb. Thlr .-10-Loose 65.
Wechsel «nb Lorten.

Paris kurz Fr . IM 80.
Wien kurz fl . IM 160 .

80 Amsterdam kurz IM fl . 168 .
.—jLondon kurz 1 Pf . St . 20.
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